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Stand: 19.05.2026

05.05.2026

Fahrtenschreiberpflicht ab 1. Juli 2026 auch für
leichte Nutzfahrzeuge

Ab dem 1. Juli 2026 gilt in der Europäischen Union eine erweiterte Fahrtenschreiberpflicht. Künftig
sind auch leichte Nutzfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 2,5 Tonnen,
die grenzüberschreitend gewerblich eingesetzt werden, verpflichtet, einen digitalen (intelligenten)
Fahrtenschreiber zu verwenden.  
 
Damit wird der Anwendungsbereich der bisherigen Regelungen, die bislang Fahrzeuge mit einem
zulässigen Gesamtgewicht von über 3,5 Tonnen betrafen, deutlich ausgeweitet.  
 
Hintergrund der Neuregelung  
 
Mit der Neuregelung verfolgt die EU das Ziel, faire Wettbewerbsbedingungen, eine bessere Überwachung
der Lenk- und Ruhezeiten sowie eine höhere Verkehrssicherheit im gewerblichen grenzüberschreitenden
Verkehr sicherzustellen. Durch die Absenkung der Gewichtsgrenze von 3,5 auf 2,5 Tonnen werden künftig
auch leichte Nutzfahrzeuge in die Fahrtenschreiberpflicht einbezogen.  
 
Wer ist betroffen?  
 
Betroffen sind insbesondere Transporter, Lieferwagen und andere leichte Nutzfahrzeuge im
Gewichtsbereich von 2,5 bis 3,5 Tonnen, wenn sie gewerblich und grenzüberschreitend eingesetzt werden –
beispielsweise für Lieferungen oder Dienstleistungen in anderen EU-Mitgliedstaaten. Auch bestimmte Pkw
Gespanne können von der Fahrtenschreiberpflicht erfasst sein.  
Fahrzeuge, die ausschließlich national eingesetzt werden, sind von der neuen Fahrtenschreiberpflicht
grundsätzlich nicht betroffen.  
 
Wichtige Ausnahmen  
 
Von der Fahrtenschreiberpflicht können unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen bestehen. Diese
gelten jedoch nur, wenn die jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen vollständig erfüllt sind.  
 
Ausnahmen können unter anderem bestehen für:  
 
•    Werkverkehr unter 3,5 Tonnen, sofern das Lenken des Fahrzeugs nicht die Haupttätigkeit des Fahrers
darstellt.  
 
•    Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen mit einer zulässigen Höchstmasse von nicht mehr als 7,5
Tonnen, die  
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Ob im Einzelfall eine Ausnahme Anwendung findet, hängt maßgeblich von der tatsächlichen Art der
Fahrzeugnutzung und den konkreten Einsatzbedingungen ab. Eine Einzelfallprüfung wird daher empfohlen.
 
 
Zur praktischen Anwendung der Sozialvorschriften im Straßenverkehr haben die zuständigen Behörden des
Bundes und der Länder offizielle Leitfäden veröffentlicht.  
 
-    Ein Leitfaden erläutert die Vorschriften zu Lenk , Ruhe  und Arbeitszeiten und geht dabei auch auf
relevante Ausnahmen, wie etwa die Handwerkerregelung, ein. "Hinweise zu den Sozialvorschriften im
Straßenverkehr - Rechtsvorschriften" (Link: https://www.balm.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/
Rechtsvorschriften/Merkblaetter/Leitfaden_Rechtsvorschriften_BLRB.pdf?__blob=publicationFile&v=4)   
 
-    Ein weiterer Leitfaden informiert über die verschiedenen Fahrtenschreiberkarten des digitalen
Kontrollgeräts. "Hinweise zu den Sozialvorschriften im Straßenverkehr - Fahrtenschreiberkarten"
(Link: https://www.balm.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rechtsvorschriften/Merkblaetter/
Sozialvorschriften_Kontrollgeraetkarten.pdf?__blob=publicationFile&v=2)   
 
Die Leitfäden enthalten behördliche Auslegungshinweise und bieten betroffenen Unternehmen und deren
Fahrpersonal praxisnahe Orientierung bei der Anwendung der Sozialvorschriften.  
 
Weiterführende Informationen  
 
•    Verordnung (EG) Nr. 561/2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr
(Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R0561-20241231)   
 
•    Verordnung (EU) Nr. 165/2014 über Fahrtenschreiber im Straßenverkehr (Link: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0165)   
 
•    Fahrpersonalverordnung (FPersV) (Link: https://www.gesetze-im-internet.de/fpersv/
BJNR188210005.html)   
 
•    Bundesamt für Logistik und Mobilität - Fragen & Antworten Fahrpersonalrecht (Link: https://
www.balm.bund.de/DE/Service/FragenAntwortenFAQ/FragenundAntwortenFahrpersonalrecht/
fragenundantwortenfahrpersonalrecht_node.html)   
 
•    Bundesamt für Logistik und Mobilität - Werkverkehr (Link: https://www.balm.bund.de/DE/Themen/
Genehmigungen/Marktzugangsverfahren/Werkverkehr/werkverkehr_node.html)   
 



IHK Trier · Herzogenbuscher Straße · 12 · 54292 Trier · Tel.: 0651 9777-0 · service@trier.ihk.de Seite 3

ANSPRECHPARTNER

Standortpolitik

YANNICK LAUER

Tel.: 0651 9777-922
lauer@trier.ihk.de

Standortpolitik

WILFRIED EBEL

Tel.: 0651 9777-920
ebel@trier.ihk.de


